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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.10.1964

Norm

WWG §20

Rechtssatz

Verlangt der Berechtigte das Anbot einer stockwerksmäßig entsprechenden Wohnung, die jedoch größer als die

kriegszerstörte Wohnung ist, weil eine Wohnung gleicher Größe nicht wieder errichtet wurde, so kann das Gericht der

auf § 20 WWG gestützten Klage hinsichtlich jenes Teiles der vorhandenen Räume stattgeben, der der Größe der

zerstörten Wohnung entspricht.
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